
Der militärische Dienstweg

Autor(en): Kurz

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-
Verbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Band (Jahr): 62 (1989)

Heft 5

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-519452

PDF erstellt am: 16.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-519452


Der militärische Dienstweg

I.

Beim Zurückdenken an seine ersten Begegnun-
gen mit dem militärischen Begriff' des Dienst-
wegs wird bei altern Soldaten die Erinnerung an
eine Art von Zauberformel lebendig, die von
den militärischen Gralshütern mit ehrfürchtiger
Achtung gewahrt und deren Missachtung als ei-
ne der grossen Sünden wider den soldatischen
Geist getadelt wurde. Die Einhaltung des

Dienstwegs in militärischen Dingen galt lange
Zeit als ein Gebot des Militärischen schlecht-
hin. Sie war mehr als nur ein nützliches Mittel
zum Zweck - sie wurde zu einer Art von Selbst-
Zweck gemacht, der sozusagen um seiner selbst
willen hochzuhalten war.

Inzwischen ist der Dienstweg-Grundsatz ein we-
nig von seinem hohen militärischen Ross hinun-
tergestiegen. Wie mancher andere militärische
Organisationsgrundsatz ist der Dienstweg-Ge-
danke in den letzten Jahrzehnten von der Ar-
mee in den zivilen Bereich der privaten Betriebe
und Organisationen hinübergewandert und ist
dort den veränderten Verhältnissen angepasst
worden. Armeen werden in der Regel nicht nur
straffer geführt als zivile Betriebe; auch hat das

in den Heeren massgebende einfache «Linien-
Prinzip» (wonach jede einzelne Stufe nur einen

Vorgesetzten hat), in der privaten Organisation
vielfach einem komplizierteren «Gruppenprin-
zip» Platz gemacht (in welchem vielfach eine

Mehrzahl von Vorgesetzten nebeneinanderste-
hen). Der straffe militärische Dienstweg hat des-

halb in den Privatbetrieben nicht mehr den bin-
denden Charakter, der ihm in der militärischen
Organisation eigen ist. Immerhin sind in der

jüngeren Zeit mit der zunehmenden Kompli-
ziertheit ihrerOrganisation auch in den Armeen
gewisse Lockerungen des strengen Dienstweg-
Prinzips notwendig geworden.

II.
'Vis Dienstweg wird der Ker/ce/irsweg bezeichnet,
üer in einer festgefügten gesellschaftlichen Li-
nienorganisation zwischen den einzelnen Glie-
üern derOrganisation eingehalten werden muss.
Gemäss Ziffer 215 des Dienstreglements 80 für
unsere Armee haben die militärischen Korn-
Ulandostellen in dienstlichen Angelegenheiten,

ohne Überspringung einer Zwischenstufe, den

Weg entsprechend der Kommandoordnung ein-
zuhalten. Dieser läuft von Kommandant zu
Kommandant in Dingen, die diese direkt betref-
fen, und in den andern Fällen von Kommando
zu Kommando. Damit wird erreicht, dass jeder
Vorgesetzte und seine direkten Mitarbeiter über
die Vorgänge in ihrem Bereich orientiert wer-
den und ihren Einfluss wahren können. Auch
kann damit vermieden werden, dass bereits er-
teilte Anordnungen durchkreuzt werden.

Nach ihrem /«/za/r können vier verschiedene
Möglichkeiten des militärischen Dienstwegs
unterschieden werden:

1. Der ße/c/)/sweg d.h. der Weg, auf dem Befeh-
le, Anordnungen und Weisungen von der befeh-
lenden Stelle an die ausführende Stelle weiter-
gegeben werden. Dieser von oben nach unten
laufende Weg muss grundsätzlich sämtliche In-
stanzen durchlaufen, denn nur so kann die Ein-
heit der Führung und des Befehlsempfangs si-
chergestellt werden, der darin besteht, dass jede
militärische Kommandostelle nur einen einzi-
gen Vorgesetzten über sich hat und von diesem
allein ihre Befehle entgegennimmt. Die Einhai-
tung des vollen Befehlswegs, der von der Spitze
über alle Zwischenstufen bis zur untersten Stel-
le führt, dient auch der notwendigen Orientie-
rung aller Zwischenstufen über die getroffenen
Anordnungen.

2. Der /n/orwar/oasweg, auf dem Informationen
(Meldungen, Rapporte, Berichte, Vorschläge
usw.) von oben nach unten und von unten nach
oben laufen. Im Interesse der Vollständigkeit
der Nachrichten- und Informationsübermitt-
lung ist grundsätzlich auch hier der volle, über
sämtliche Stufen laufende Informationsweg die
Regel.

3. Der ßesc//werdeweg, für den die militärischen
Vorschriften ein besonderes Verfahren vor-
schreiben.

4. Für den fi/'ensfver/ce/j/-ausser D/easr bestehen
ebenfalls Sondervorschriften.

Nach den Vorschriften des Dienstreglementes
darfauf dem M eldeweg grundsätzlich Are/Tie Zw/'-
sc/ie/isre//e üöerspruage« werden; es gilt der
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Organisation des (hellgrünem Dienstweges

Kommissariatsdienst Kommandostelle

Unterstellung und Kommando-Dienstweg
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G/wfdsa/z r/e.ç /uc/ceti/ose« ffegs über alle Instan-
zen von oben bis unten und gegebenenfalls um-
gekehrt. Zwischenstellen dürfen nicht ausgelas-
sen werden. Der in der Soldatensprache als

«kleinerDicnstweg» bezeichnete Weg, der nicht
über alle Zwischenstellen, sondern direkt zum
obersten, d. h. entscheidenden Kommandanten
läuft - beispielsweise mit der Ergänzung des

normalen Dienstwegs mit der persönlichen
Kontaktnahme nach oben oder mit der Vor-

Orientierung des obersten Chefs mit der voraus-
gehenden Zustellung einer Kopie, womöglich
mit dem Vermerk „Kopie direkt" auf dem Origi-
nal-, wird in der Armee nicht gern gesehen. Wer
trotz des Verbots solche Wege beschreitet, lei-
stet nicht selten seiner Sache einen schlechten
Dienst.

III.
Die lückenlose Einhaltung des Dienstwegs er-
weist sich nicht in allen Fällen als sinnvoll und

zweckmässig. Das Dienstreglement sieht darum
eine Reihe von /luHia/imen vor, in denen vom
starren Prinzip abgewichen werden darf und so-

gar soll.

1. Das Dienstweg-Gebot gilt nur für r//e/wt//c/ie

/Inge/egen/ieiten. Nichtdienstliche, insbesonde-

re persönliche Angelegenheiten sind davon aus-

genommen. Persönliche Wünsche können von
jedem Angehörigen der Armee seinem Kom-

mandanten oder dem Feldprediger direkt unter-
breitet werden. Ebenso können sich die Ange-
hörigen des Militärischen Frauendienstes direkt
an ihre weibliche Vorgesetzte oder ihren zustän-

digen Dienstchef wenden.

2. Wo vor allem die ze/t/Zc/ie Z)n>ig//cMe// (z. B.

im Gefecht) oder sonstige zw/rtgetïde Gr««r/e die

lückenlose Einhaltung des Dienstwegs nicht zu-

lassen, darf der direkte Weg begangen werden.
Dessen Nachteile sind dadurch zu korrigieren,
dass die übergangenen Verantwortlichen orien-
tiert werden (das Dienstreglement ist hier da-

hingehend zu ergänzen, dass diese nachträgli-
che Orientierung so rasch wie möglich erfolgen

soll).

2- Bei Angelegenheiten, die für die Zwischen-
stufen o/?«e ßer/e«fu«g sind, wo rein technische

und administrative Meldungen, blosse Akten-

Sendungen oder auch reine Bagatellfälle vorlie-

ëen, ist ebenfalls eine direkte Weitergabe er-

'aubt. Man spricht hier etwa vom «hellgrünen»
Uder vom «blauen» Dienstweg, deren Benüt-

zung sich auf reine Fachangelegenheiten zu be-
schränken hat; die Kommandanten sollen nicht
zu «Briefträgern» für Geschäfte gemacht wer-
den, die sie nicht interessieren und sie unnötig
belasten. Immerhin gibt es auch Fachprobleme,
die für die Kommandanten von Interesse sein
können. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, sie

auch darüber auf dem laufenden zu halten.
Denkbar ist auch der Fall, dass untere Komman-
danten bestimmte Gegenstände ausdrücklich
aus dem Dienstweg heraushalten oder dass sie

Meldungen «filtrieren» oder sogar unterschla-
gen, die für sie unangenehm sein könnten. Si-
cher darf nicht die Berufung auf die Bedeutungs-
losigkeit einer Meldung zu einer ungenügenden
Orientierung vorgesetzter Stellen führen. Dies
ist eine Frage des Taktes und der soldatischen
Korrektheit.

IV.

In allen Fragen der Einhaltung des Dienstweges
ist das Ziel massgebend, dass alle auf der Kom-
mando-Stufenleiter stehenden Stellen, insbe-
sondere der oberste Chef, über die Geschehnis-
se in ihrem Kommandobereich rasc/j, e/7r//'r/i

«/iß vo//srün<//g or/eaf/err werden und dass ihnen
die Möglichkeit gewahrt bleibt, entsprechend
ihrer obersten Verantwortung ihren Einfluss gel-
tend zu machen. Dieses Leitprinzip muss oben-
an stehen. Aber gleichzeitig soll es auch dazu
beitragen, dass aus der Einhaltung des Dienst-
wegs nicht unnötige Komplikationen und Verzö-
gerungen erwachsen, deren Nachteile grösser
sind als ihr Nutzen.

A"urz

Die Armee und der Prozess

für den Frieden

Eine Armee kann zwar nicht Frieden
schaffen, aber sie ist eines der wirksamen
Instrumente der Kriegsverhinderung und
damit vereinbar mit einer verantwortba-
ren Friedenspolitik und weiterhin not-
wendig für das Erreichen eines «bes-
sern», nämlich positiven Friedens.

Pater £>/irem ß«c/ier
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